
Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: II/61.1 - SNS 
 
 

Datum: 06.05.2020 

Vorlage, DS-Nr. 2020/0441  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Stadtentwicklungsausschuss 28.05.2020    

Haupt- und Finanzausschuss 02.06.2020    

 
 
Betreff: Flächennutzungsplan der Stadt Troisdorf, 2. Änderung, Stadtteil 

Troisdorf- Sieglar, Bereich Schmelzer Weg (Ausweisung von 
Wohnbauflächen - Parallelverfahren mit Aufstellung des 
Bebauungsplanes S195) 
hier: Behandlung der Stellungnahmen und abschließender 
Feststellungsbeschluss zur Vorlage bei der höheren Verwaltungsbehörde 
gem. § 3 (2) und § 6 (1) BauGB 

 
Beschlussentwurf: 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung 
über die Beschlussentwürfe beantragt / nicht beantragt wird. (nicht Zutreffendes bitte 
streichen!)  
 
 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
 

A) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 

A 1 Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen 
Beteiligung an der Planung nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, die inhaltlich zu behandeln ist: 
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A 1.1) DB Energie GmbH, Schwarzer Weg 100, 51149 Köln 

hier: Schreiben vom 11.02.2019 (2.1) 
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Beschlussentwurf zu A 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 11.02.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die genannten Hinweise werden berücksichtigt. Die Schutzstreifen der 
Hochspannungsfreileitungen sowie die genannten Hinweise werden in den 
Bebauungsplan übernommen. Im Flächennutzungsplan sind die Leitungsverläufe 
dargestellt. 
 
 
A 1.2) PLEDOC GmbH, Gladbecker Straße 404, 45325 Essen 

hier: Schreiben vom 15.02.2019 (2.3) 
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Beschlussentwurf zu A 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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A 1.3) Westnetz GmbH, DRW-S-LK-TM, Florianstraße 15-21, 44139 Dortmund 

hier: Schreiben vom 22.02.2019 (2.6) 
 

 
 
 

Beschlussentwurf zu A 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.02.2019: 
eingegangene Stellungnahme A 1.3 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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A 1.4) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NRW (BUND) e.V.  
 Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis, Steinkreuzstraße 10/14, 53757 St. Augustin 

hier: Schreiben vom 04.03.2019 (2.7) 
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Beschlussentwurf zu A 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 04.03.2019: 
eingegangene Stellungnahme A 1.4 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Das Plangebiet ist weder Bestandteil eines FFH-(Flora-Fauna-Habitat) Gebietes 
noch befinden sich Schutzgebiete im näheren Umfeld des Plangebietes. Die kürzeste 
Entfernung zum FFH-Gebiet Siegaue und Siegmündung beträgt rund 330 m. Nach 
gutachterlicher Einschätzung (Rainer Galunder, Nardus) kommen in den 
Untersuchungsgebieten keine wertgebenden Biotope und Lebensräume vor. Eine 
Betroffenheit des FFH-Schutzgebietes Sieg ist nicht erkennbar.  
 
Bei einem Abstand von rund 300 m zu FFH Gebieten ist nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen durch Wohngebiete auszugehen. Eine entsprechende 
Verwaltungsvorschrift geht nur bei Industriegebieten oder ähnlichen Kategorien von 
erheblicher Belastung aus. Ein FFH Prüfung ist entsprechend aktueller 
Rechtsprechung nur bei Annahme eines erheblichen Eingriffs durchzuführen. Die 
aktuellen Flächen stellen sich als Ackerflächen zwischen der Autobahn, 
Hochspannungsleitung und einer bestehenden Einfamilienhausbebauung dar, 
insofern kann von bereits vorbelasteten Flächen ausgegangen werden. 
 
Nach Fertigstellung der Planung erfolgt eine deutlich höhere ökologische Wertigkeit 
der Flächen (siehe Bilanz). Die Siegaue als FFH Gebiet verfügt über einen 
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ausreichenden Schutzkorridor/ Puffer zum geplanten Bebauungsgebiet.  
 
Die Beweislast der Erheblichkeit dürfte sich mit der Nutzung als Wohngebiet 
ausschließen, zumal durch die Ausgleichsflächen innerhalb des 
Bebauungsplangebietes bereits Puffer geschaffen worden sind. Die 
Verwaltungsvorschrift VV Habitatsschutz geht nur bei Industriegebieten oder 
ähnlichen Kategorien von erheblicher Beeinträchtigung aus. Eine FFH Prüfung ist 
damit nicht erforderlich. Das bestehende FFH- Gebiet verfügt damit über 
ausreichenden Schutzabstand.  
 
Der Grünzug der durch den Regionalplan vorgesehen ist, bleibt bei Umsetzung der 
Planung in großen Teilen erhalten, das Grundwasser wird durch ausreichende 
Schutzabstände und durch oberflächennahe Versickerung weiterhin geschützt. Der 
Agrarraum geht zu Gunsten von Wohnraum und ökologisch hochwertigen 
Grünflächen verloren. Ein Widerspruch zu den Zielen der Regionalplanung wird nicht 
gesehen, die Anpassung der Planung an die Ziele der Regionalplanung wurde durch 
die Bezirksregierung bestätigt. Das Plangebiet ist bereits im Flächennutzungsplan 
der Stadt als Wohnbaufläche dargestellt, die Abwägung zugunsten einer 
Wohnbebauung hat bereits stattgefunden. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb von potentiellen Überflutungsflächen bei 100-jährigem 
Extremhochwasser und Deichbruch. Wie in der Stellungnahme beschrieben wird in 
diesem Extremfall mit einer Überflutung des Plangebietes von 0 bis 0,5 m gerechnet.  
 
Troisdorf ist Teil einer Region mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, einer auch 
mittelfristig weiter zunehmenden Bevölkerung und daraus resultierend weiter 
anhaltendem Wohnbedarf. Ein gutes Angebot an Wohnungen ist für Troisdorf als 
größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis ein wichtiger Standortfaktor. Durch 
Regenwasserversickerung aus unbelasteten Flächen über die belebte Bodenschicht 
wird das Grundwasser weiterhin angereichert.  
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A 1.5) Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Referat Wirtschaftsförderung und  
 Strategische Kreisentwicklung –Fachbereich 01.3-, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 
 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 12.03.2019 (2.11) 
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Beschlussentwurf zu A 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.03.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.5 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Kreisstraßenbau und Straßenverkehr 
Der Bebauungsplan setzt zwei Anbindungen fest. Die Planung des Anschlusses an 
den Schmelzer Weg in Form einer Rampe wird eng mit dem Straßenverkehrsamt 
abgestimmt. Die Anlage einer Linksabbiegespur ist dabei vorgesehen. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes erfolgt aufgrund der Rampenanbindung. 
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Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung 
Der planungsbedingte Eingriff mit der Versiegelung von Flächen wird durch 
entsprechende Ausgleichmaßnahmen im Plangebiet minimiert und vollständig 
kompensiert. Eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ist 
Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrags und wird im Umweltbericht 
beschrieben. 
 
 
A 1.6) Bezirksregierung Köln, Dezernat 51, Landschaft/Fischerei,  
 Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

hier: Schreiben vom 15.03.2019 (2.17) 
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Beschlussentwurf zu A 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.03.2019: 
eingegangene Stellungnahme A 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Ausgleichsbilanzierung ist Bestandteil des 
landschaftspflegerischen Fachbeitrags/ Grünordnungsplans im 
Bebauungsplanverfahren. Eine Artenschutzprüfung (ASP II) wurde durch das Büro 
Ginster erarbeitet. Laut Artenschutzprüfung vom November 2019 ergeben sich keine 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 
 
A 1.7) Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 

hier: Schreiben vom 22.03.2019 (2.18) 

 

 
hier: Schreiben vom 28.02.2018 (1.2) 
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Beschlussentwurf zu A 1.7: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Leitungsbezeichnung in die 
Begründung aufgenommen.  
Durch einen Fachgutachter wurden die elektromagnetischen Feldimmissionen auf dem 
Plangebiet bestimmt (Messungen und Simulationsberechnungen zu Immissionen durch 
elektrische und magnetische Felder aufgrund einer benachbarten Hochspannungstrasse 
im Bereich des Plangebietes "Auf dem Grend" in Troisdorf-Sieglar, Dr. Klaus Trost, 
Wissenschaftsladen Bonn e.V., Bonn, 29.03.2018). 
Im Ergebnis sind aufgrund der auf dem Plangebiet gemessenen Immissionen durch 
elektrische und magnetische Wechselfelder aus Sicht des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes für die zukünftigen Bewohner erhöhte Gesundheitsrisiken nicht zu 
erwarten. Dies gilt auch bei erheblichem Anstieg der Stromlast der benachbarten 
Hochspannungsleitungen. Es sind für den Bereich des Plangebietes keinerlei 
Schutzmaßnahmen gegen Immissionen durch niederfrequente elektromagnetische 
Felder erforderlich, jedoch könnten durch das Anpflanzen von Bäumen oder höherem 
Buschwerk zwischen der Hochspannungstrasse und der neuen Siedlung die 
Immissionen durch elektrische Felder auf dem Plangebiet auf praktisch null gesenkt 
werden. 
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A 1.8) Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Referat Wirtschaftsförderung und  
 Strategische Kreisentwicklung –Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 
 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 10.04.2019 (Nachtrag des Rhein-Sieg-Kreises) (2.19) 
 

 

 



Seite - 19 - 

 

 
 
 
 
 

Beschlussentwurf zu A 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 10.04.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt und ist für die 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes nicht relevant.  
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A 1.9) Amprion GmbH, Robert-Schumann-Straße 7, 44263 Dortmund  
 hier: Schreiben vom 04.09.2019 (2.21) 
 

 
 

 
 
 
 

 
Beschlussentwurf zu A 1.9: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 04.09.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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A 1.10) DB Energie GmbH, Schwarzer Weg 100, 51149 Köln 
 hier: Schreiben vom 10.12.2019  

 
Beschlussentwurf zu A 1.10: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 
eingegangene Stellungnahme A 1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitungen sowie die genannten Hinweise 
werden in den Bebauungsplan übernommen. Der Leitungsverlauf ist im 
Flächennutzungsplan nachrichtlichen übernommen. 
 
 

A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende Stellungnahmen 
vorgebracht worden sind, über die zu entscheiden ist. 
 
 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit bezogen sich nur auf den Bebauungsplan 
S195.  
 
 

B) Beteiligung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB (Offenlage) 
 

B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
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B 1.1) Bezirksregierung Köln, Dezernat 54- Wasserwirtschaft,  

Robert-Schumann-Str. 51, 52066 Aachen 
hier: Schreiben vom 26.02.2020 (3.5) 

 

 
Beschlussentwurf zu B 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 26.02.2020 
eingegangene Stellungnahme B 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. 
Die Genehmigungs- und Verbotstatbestände sowie die Schutzbestimmungen der 
Wasserschutzgebietsverordnung Troisdorf-Eschmar werden beachtet. Ein 
entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten.  
 
Die genannte Ethylen Rohrfernleitungsanlage einschließlich ihres Schutzstreifens 
liegt außerhalb des Plangebietes und wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
Der Verlauf der Leitung ist im Flächennutzungsplan dargestellt. 
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B 1.2) Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
hier: Schreiben vom 09.03.2020 (3.14) 
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Beschlussentwurf zu B 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2020 
eingegangene Stellungnahme B 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Siehe Beschlussentwurf zu A 1.7. 
 
Die Hinweise zu Wuchshöhen der Gehölze im Bereich der Schutzstreifen wurden in 
der Planung bereits berücksichtigt. Im Schutzstreifenbereich bestehen gemäß denn 
textlichen Festsetzungen Aufwuchsbeschränkungen. Neuanpflanzungen dürfen eine 
Endwuchshöhe von 3,5 m nicht überschreiten. Im Rahmen der 
Pflanzenvorschlagsliste entsprechend der grünordnerischen Festsetzungen wurden 
zudem nur Gehölzarten ausgewählt, die eine Wuchshöhe von 4-7 m nicht 
überschreiten. 
 
Die „Hinweise zum Schutz von Versorgungsanlagen“ und die erforderlichen 
Abstände zu Bauteilen der Leitungen werden auch während der Bauzeit beachtet. 
 
 
 
B 1.3) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1,  

53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 18.03.2020 (3.16)  
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nachträglich: Schreiben vom 27.04.2020 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.03.2020 
eingegangene Stellungnahme B 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Verortung der Ausgleichsflächen und die Beschreibung der Pflege wurden im 
Grünordnungsplan (GOP) ergänzt. Die Ausgleichsfläche A2 soll in Randbereichen 
durch Anwohner gezielt benutzt werden können. Für Kernbereiche der 
Ausgleichsfläche soll durch gezielte Verwendung geeigneter Gehölze ein Zutritt für 
Nutzer eher erschwert werden.  
Die Diskrepanz der Flächengrößen rühren möglicherweise von den für erforderlich 
ermittelten Flächengrößen der ASP und den im Bebauungsplan festgesetzten und in 
den GOP übernommenen Flächen, die nach oben abweichen können. Die 
Flächengröße von 1,3 ha wurde in der ASP auf 1,27 ha korrigiert. 
Die Namensnennung des Bewertungsverfahrens von Eingriffen in den Boden ist im 
GOP korrigiert worden. Die Anmerkungen zu den Tabellen wurden entsprechend der 
Kompensationsermittlung von Bodeneingriffen überarbeitet.  
 
Bodenbelastungen 
Auch wenn die Notwendigkeit der Abdeckung mit unbelastetem Bodenmaterial aus 
fachlicher Sicht nicht gegeben ist, wird an einer Abdeckung aus Vorsorgegründen 
festgehalten.  
 
Grundwassermessstellen 
Die Stellungnahme wird im Bebauungsplan berücksichtigt. 
Der Hinweis zu den Grundwassermessstellen wird entsprechend angepasst. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Die in der Stellungnahme genannte Anlage der DB befindet sich nicht im Plangebiet. 
Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Versickerungsanlage wird rechtzeitig vor 
Baubeginn beantragt. 
 
Anpassung an den Klimawandel 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Kreisstraßenbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Angebotsverbesserung wird 
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von der Stadt Troisdorf begrüßt. 
 
Mobilitätsmanagement 
 
Aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Troisdorf wurden verschiedene 
Maßnahmen ausgewählt, die in Troisdorf mit Vorrang umgesetzt werden sollen. Für 
die Bauleitplanung sind davon insbesondere die Maßnahmen bedeutsam, die den 
Ausbau der Geothermie- und der Solarenergienutzung sowie der Abwärmenutzung 
im Stadtgebiet zum Ziel haben. Aber auch Maßnahmen bzw. Möglichkeiten, die eine 
umweltfreundliche Mobilität unterstützen, sollen planerisch berücksichtigt werden.  
 
Für das Plangebiet sind ebenerdige, überdachte Fahrradabstellplätze im Bereich der 
Mehrfamilienhäuser angedacht und planungsrechtlich auch zulässig. Die öffentlichen 
Räume sind ausreichend bemessen, um hier Carsharing-Angebote umzusetzen. 
Entsprechende Anbieter werden noch geprüft. Eine Öffentliche Ladesäule und 
Standplätze für E-Bike- und Lastenfahrrad-Sharing werden im Plangebiet umgesetzt. 
Die in der Stellungnahme genannten 2 Stellplätze je Wohneinheit sind hier – 
entgegen sonst üblicher Festsetzungen in Troisdorf - nicht vorgesehen, um einem 
zeitgemäßen Mobilitätskonzept gerecht zu werden. 
 
B 1.4) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NRW (BUND) e.V. 

Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis, Steinkreuzstraße 10/14,  
53757 Sankt Augustin 
hier: Schreiben vom 20.03.2020 (3.21) 
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Beschlussentwurf zu B 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 20.03.2020 
eingegangene Stellungnahme B 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Bei einem Abstand von mehr als 300 m zu FFH Gebieten ist nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen durch Wohngebiete auszugehen. Eine entsprechende 
Verwaltungsvorschrift geht nur bei Industriegebieten oder ähnlichen Kategorien von 
erheblicher Belastung aus. Ein FFH Prüfung ist entsprechend aktueller 
Rechtsprechung nur bei Annahme eines erheblichen Eingriffs durchzuführen. Die 
aktuellen Flächen stellen sich als Ackerflächen zwischen der Autobahn, 
Hochspannungsleitung und einer bestehenden Einfamilienhausbebauung dar, 
insofern kann von bereits vorbelasteten Flächen ausgegangen werden. 
 
Nach Fertigstellung der Planung erfolgt eine deutlich höhere ökologische Wertigkeit 
der Flächen (siehe Bilanz). Die Siegaue als FFH Gebiet verfügt über einen 
ausreichenden Schutzkorridor/ Puffer zum geplanten Bebauungsgebiet. Die 
Ausdehnung des B-Plangebietes ist bereits reduziert worden. 
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Die Beweislast der Erheblichkeit dürfte sich mit der Nutzung als Wohngebiet 
ausschließen, zumal durch die Ausgleichsflächen innerhalb des 
Bebauungsplangebietes bereits Puffer geschaffen worden sind. Die 
Verwaltungsvorschrift VV Habitatsschutz geht nur bei Industriegebieten oder 
ähnlichen Kategorien von erheblicher Beeinträchtigung aus. Ein FFH Prüfung ist 
damit nicht erforderlich. Das bestehende FFH- Gebiet verfügt damit über 
ausreichenden Schutzabstand.  
 
Der Grünzug der durch den Regionalplan vorgesehen ist, bleibt bei Umsetzung der 
Planung in großen Teilen erhalten, das Grundwasser wird durch ausreichende 
Schutzabstände und durch oberflächennahe Versickerung weiterhin geschützt. Der 
Agrarraum geht zu Gunsten von Wohnraum und ökologisch hochwertigen 
Grünflächen verloren. Ein Widerspruch zu den Zielen der Regionalplanung wird nicht 
gesehen, die Anpassung der Planung an die Ziele der Regionalplanung wurde durch 
die Bezirksregierung bestätigt. Das Plangebiet ist bereits im Flächennutzungsplan 
der Stadt als Wohnbaufläche dargestellt, die Abwägung zugunsten einer 
Wohnbebauung hat bereits stattgefunden. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb von potentiellen Überflutungsflächen bei 100-jährigem 
Extremhochwasser und Deichbruch. Wie in der Stellungnahme beschrieben wird in 
diesem Extremfall mit einer Überflutung des Plangebietes von 0 bis 0,5 m gerechnet.  
 
Troisdorf ist Teil einer Region mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, einer auch 
mittelfristig weiter zunehmenden Bevölkerung und daraus resultierend weiter 
anhaltendem Wohnbedarf. Ein gutes Angebot an Wohnungen ist für Troisdorf als 
größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis ein wichtiger Standortfaktor. Durch 
Regenwasserversickerung aus unbelasteten Flächen über die belebte Bodenschicht 
wird das Grundwasser weiterhin angereichert.  
 
B 1.5) Landwirtschaftskammer, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, Gartenstraße 11,  

50765 Köln 
hier: Schreiben vom 23.03.2020 (3.22) 
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Beschlussentwurf zu B 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 23.03.2020 
eingegangene Stellungnahme B 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Nutzung als Wohnbaugebiet wird Vorrang gegeben vor der Nutzung durch die 
Landwirtschaft entsprechend der Entwicklungsziele 7.5.1/ 7.5.2 des LEP, damit dem 
großen Bedarf an Wohnfläche entsprochen werden kann. Mit der zukünftigen 
Nutzung als Wohngebiet und mit dem Ziel einer klimaneutralen Siedlung unter 
Schaffung großzügiger Freiflächen mit hoher ökologischer Wertigkeit wird der Boden 
nur in Teilen versiegelt. Ein Großteil der Bodenfunktion wird erhalten und durch die 
Nutzung als Grünfläche sogar deutlich verbessert. 
 
 
B 1.6) Bezirksregierung Köln, Dezernat 51 – Landschaft / Fischerei, 50606 Köln 

hier: Schreiben vom 01.04.2020 (3.23) 
 

 
Beschlussentwurf zu B 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 01.04.2020 
eingegangene Stellungnahme B 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Begrünung von Parkbuchten, straßenbegleitende Begrünung sowie die 
Eingrünung des Regenrückhaltebeckens ist bereits in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sowie in den GOP aufgenommen worden. Gleiches gilt für die 
ausreichende abwechslungsreiche Bepflanzung der Grünflächen A1. 
Mit dem folgenden Passus aus dem GOP ist dem Wunsch nach geeigneten 
Leuchtmitteln entsprochen worden: Es ist die vorsorgliche Beleuchtung von Wegen 
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und Verkehrsflächen mit nach oben abgeschirmten LED-Leuchtmitteln mit 
warmweißen Leuchtmitteln vorzusehen. Diese LED-Leuchtmittel weisen eine nur 
sehr geringe Anziehungskraft auf Insekten und somit auf Fledermäuse aus, so 
können Kollisionsopfer, insbesondere im Hinblick auf die angrenzenden Straßen, 
vermieden werden. 
Die südlich der Straße „Auf dem Grend“ stehenden Gehölze können aus baulichen 
Gründen (Bau von Zufahrten und Ausbildung von Anschlusshöhen) nicht erhalten 
werden. 
 
 

B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes nachfolgende Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen 
sind, über die zu entscheiden ist. 
 
 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit bezogen sich nur auf den Bebauungsplan 
S195.  
 
 

II. Abschließender Feststellungsbeschluss 
Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf die 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Stadtteil Troisdorf-Sieglar, Bereich 
Bereich Schmelzer Weg (Ausweisung von Wohnbauflächen - Parallelverfahren mit 
Aufstellung des Bebauungsplanes S195).  
Der Rat beschließt ferner die in der DS-Nr. 2020/0441 enthaltene Begründung der 
Planänderung (§ 5 Abs. 5 BauGB), die allen Ratsmitgliedern mit der nachrichtlichen 
Einladung für die am 28.05.2020 stattgefundenen Sitzung des 
Stadtentwicklungsausschusses zugestellt worden ist. 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planänderung der Bezirksregierung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
 
Hinweis:  
Die Flächennutzungsplanänderung hängt in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses anstelle des Rates mit der Begründung zur Einsichtnahme aus. 
Weitere Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim Amt für 
Stadtplanung und Bauordnung angefordert werden.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Keine 
 
 
Sachdarstellung: 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 29.11.2018 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
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beschlossen, den Flächennutzungsplan für den Stadtteil Troisdorf-Sieglar südlich des 
Schmelzer Weges (Plangebiet Auf dem Grend) im Parallelverfahren mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes S 195 zu ändern. Die Planung erhält die 
Bezeichnung 2. Änderung und wird mit Priorität I eingestuft. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Anfrage zur Übereinstimmung mit den Zielen 
der Landesplanung gemäß § 34 LPlG NRW durchzuführen und die Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch eine Anhörung frühzeitig zu beteiligen, wobei der 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben ist. Des Weiteren 
wurde beschlossen, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB entsprechend frühzeitig zu unterrichten und zur Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
aufzufordern. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan S195 wurde im 
Stadtentwicklungsausschuss am 27.11.2014 gefasst (Vorlage DS-Nr. 2014/894). 

Die Anfrage gemäß § 34 (1) LPIG NRW erfolgte schriftlich am 21.12.2018. Mit 
Schreiben vom 07.03.2019 teilte die Bezirksregierung Köln mit, dass gegenüber der 
Planung keine landesplanerischen Bedenken bestehen. 

Der Bürgerinformationsabend wurde am 07.02.2019 durchgeführt mit nachfolgendem 
Aushang der Planunterlagen im Rathaus in der Zeit vom 08.02.19 bis einschließlich 
12.03.2019. In dieser Zeit wurden auch sämtliche Unterlagen im Internet auf der 
Seite der Stadt Troisdorf zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit bereitgestellt. 

Aufgrund von Änderungen der Erschließung im Zuge der Aufstellung des parallel 
aufgestellten Bebauungsplanes S 195 wurde die Bauflächenabgrenzung des 
Flächennutzungsplanes noch einmal gegenüber dem Stand der Planung im 
Verfahren nach § 34 (1) LPlG verändert. Bzgl. dieser geringen 
Anpassung/Erweiterung wurde die Bezirksregierung am 25.07.2019 schriftlich 
angefragt. Aus Sicht der raumordnerischen Zielsetzung sieht die BezReg keinen 
Hinderungsgrund, wenn eine Einigung mit der unteren Naturschutzbehörde des 
Rhein-Sieg-Kreises erzielt wird. Da die UNB keine Bedenken geäußert hat, wird mit 
der Erweiterung weitergeplant.  

Die im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes festgesetzte 
Versickerungsanlage wurde in den Planentwurf der Flächennutzungsplanänderung 
zur öffentlichen Auslegung als schwimmendes Planzeichen mit aufgenommen und 
die Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend angepasst. Das Plangebiet 
umfasst nun eine Fläche von rd. 13 ha.  

 
Die Offenlage des Entwurfs der 2. Änderung erfolgte in der Zeit vom 17.02.2020 bis 
einschließlich 20.03.2020. Die in der Offenlage eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen sind im Rahmen einer Abwägung abschließend zu behandeln, 
ebenso die in der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen. 
 
Nach der Offenlage haben sich keine Änderungen ergeben.  
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In Vertretung 
 
 
 
 
  

Walter Schaaf 
Technischer Beigeordneter 
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